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Abschlussklassen

Die Definition der Abschlussklassen an allgemeinbildenden Schulen, wie sie in der SchulMail
vom 11. Februar 2021 formuliert wurde, ist weiterhin gültig. Zu Ihrer Information füge ich die
entsprechende Passage hier noch einmal ein:

„Zu den Abschlussklassen in den allgemeinbildenden Schulen zählen:

Alle Klassen, die in diesem Jahr an den geplanten zentralen Prüfungen für den
Hauptschulabschluss nach Klasse 10 sowie dem mittleren Schulabschluss (ZP 10) teilnehmen.

Alle Schülerinnen und Schüler, die – auch ohne Teilnahme an den ZP 10 – die letzte Klasse im
allgemeinbildenden Schulsystem besuchen und damit vor einem Übergang stehen. Hierzu
gehören insbesondere Schülerinnen und Schüler aus der Förderschule, die zieldifferent
unterrichtet werden oder am Ende des Schuljahres einen Hauptschulabschluss nach Klasse 9
erlangen können.

Alle Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe an
Gymnasien, Gesamtschulen und Weiterbildungskollegs. Dies sind neben den Schülerinnen und
Schülern der Qualifikationsphase 2, für die ab dem 23. April 2021 die Abiturprüfungen
beginnen, auch die Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase 1, da auch deren
Leistungen bereits zur Gesamtnote des von ihnen angestrebten Abiturs zählen.“

Förderschulen

Grundsätzlich gelten die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes in Nordrhein-Westfalen auch
für die Förderschulen. Allerdings kann der Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler an
Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung sowie Körperliche und
motorische Entwicklung, die nach § 9 Absatz 1 als Ganztagsschulen geführt werden, auch bei
einem Inzidenzwert, der höher als 165 liegt, fortgeführt werden.

Für diese Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer Behinderung in der Regel
altersunabhängig nicht ohne Betreuung zuhause bleiben können und oftmals auch nicht
erfolgreich am Distanzunterricht teilnehmen können, bestand bisher ein Anspruch auf
Teilnahme an der pädagogischen Betreuung. Da die Klassen und Lerngruppen bei diesen
Förderschwerpunkten jedoch klein sind, die Hygienebestimmungen aufgrund der Vulnerabilität
der Schülerschaft besonders konsequent durchgehalten werden und das Personal an
Förderschulen bei der Impfpriorisierung vorgezogen wurde, soll hier Präsenzunterricht
grundsätzlich ermöglicht werden.
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Auf Antrag der Landschaftsverbände kann das auch für die Förderschulen mit den
Förderschwerpunkten Sehen sowie Hören und Kommunikation durch die obere Schulaufsicht
genehmigt werden. Eltern, die ihre Kinder bei einem Inzidenzwert, der über 165 liegt, nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen lassen wollen, zeigen das gegenüber der Schule schriftlich an. Ein
Anspruch auf Betreuung ergibt sich daraus nicht. Distanzunterricht wird im Rahmen der
Möglichkeiten der Schule angeboten.

Bildung konstanter Lerngruppen

Grundsätzlich sind Sie mit der SchulMail vom 5. März 2021 darauf hingewiesen worden, dass in
der Sekundarstufe I konstante Lerngruppen zu bilden sind, um eine Durchmischung
beispielsweise im Rahmen der äußeren Differenzierung, im Wahlpflichtbereich sowie im
Unterricht der zweiten Fremdsprache zu vermeiden. Da inzwischen regelmäßige Corona-
Testungen erfolgen, es beim Fremdsprachenunterricht auf Präsenzunterricht in besonderen
Maße ankommt und der Wahlpflichtbereich in einigen Schulformen Hauptfachcharakter hat, ist
nach Entscheidung der Schule in diesen Fächern nunmehr auch die Bildung von Lerngruppen
mit Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen Klassen möglich. Die Teilnahme und
Sitzordnung ist gesondert zu dokumentieren.

Klassenarbeiten und Klausuren

Solange an einer Schule ausschließlich Distanzunterricht erteilt wird, können in der Regel keine
Klassenarbeiten geschrieben werden. Mit einem gesondertem Erlass vom 22. April 2021 hat das
Ministerium für Schule und Bildung daher die in den Verwaltungsvorschriften zu § 6 der
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I festgelegte Zahl der Klassenarbeiten
so geändert, dass im zweiten Halbjahr des laufenden Schuljahres in den Fächern mit
Klassenarbeiten jeweils mindestens eine Leistung im Beurteilungsbereich „Schriftliche
Arbeiten“ zu erbringen sein wird. Dies gilt nicht für die Klassen der Jahrgangsstufe 10, in denen
Schülerinnen und Schüler an der ZP 10 teilnehmen; hier sind unverändert mindestens zwei
Leistungen im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ erforderlich, von denen die ZP 10
eine ist. Die ZP 10 darf jedoch nicht zur Bildung der Vornote gemäß § 32 Absatz 1 APO-SI
herangezogen werden.

Die in § 6 Absatz 8 Satz 1 und 3 APO-S I eröffnete Möglichkeit, eine Klassenarbeit durch eine
andere gleichwertige schriftliche oder mündliche Leistungsüberprüfung zu ersetzen, bleibt auch
für den Fall bestehen, dass in Nicht-Abschlussklassen die Anzahl der Leistungsnachweise im
Bereich „Schriftliche Arbeiten“ auf eine reduziert werden muss.

Mit dem Erlass vom 27. Februar 2021 hatte ich Sie darüber informiert, dass die zentrale Klausur
am Ende der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe in diesem Jahr entfällt und die
Mindestzahl der Klausuren in diesem Halbjahr auf eine reduziert wurde. Dies gilt vorbehaltlich
der Entscheidung des Landtags über das 2. Bildungssicherungsgesetz, mit der in der
kommenden Woche zu rechnen ist. Hiervon unberührt bleibt die den Schulen mit Erlass vom 12.
März 2021 eingeräumte Möglichkeit, die ZKE-Aufgaben auf freiwilliger Basis zu nutzen.
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Abschlussprüfungen – ZP 10, Abitur, Externen-Prüfungen

Schülerinnen und Schüler, die in den kommenden Wochen ihre schriftlichen und mündlichen
Abschlussprüfungen ablegen, aber von Quarantänemaßnahmen der Gesundheitsämter
betroffen werden, können grundsätzlich die Möglichkeit erhalten, mit einem negativen
Bürgertest an den Präsenzabschlussprüfungen teilzunehmen, ggf. in gesonderten Räumen.
Dabei ist zu beachten, dass das Aussetzen der Quarantäne sich nur auf die Prüfungen bezieht.
Davon ausgenommen ist der Schulweg; dieser muss nach wie vor unter besonderen
Hygienevorgaben (kein ÖPNV; keine Schulhofkontakte) erfolgen. Die Entscheidung über diese
Möglichkeit treffen die zuständigen Gesundheitsbehörden.

Nachprüfung für den schulischen Teil der Fachhochschulreife

Schülerinnen und Schüler, die keine Zulassung zur Abiturprüfung an allgemeinbildenden
Schulen erhalten haben und denen bisher nicht der schulische Teil der Fachhochschulreife
bescheinigt werden kann, sollen in diesem Jahr erneut – sowie im Vorjahr auch – die
Gelegenheit erhalten, dies durch eine Nachprüfung zu erreichen. Das sieht der Entwurf der
Dritten Verordnung zur befristeten Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen vor. Am
30. April 2021 entscheidet der Ausschuss für Schule und Bildung des Landtags über seine
Zustimmung zu dieser Änderungsverordnung. Ich bitte darum, die betroffenen Schülerinnen
und Schüler über diese Möglichkeit zu informieren.

Pooltests an Grundschulen und Förderschulen

Im Zusammenhang mit der Einführung einer Testpflicht hat das Land Selbsttests für
Schülerinnen und Schüler angeschafft. Ich hatte Sie in diesem Zusammenhang bereits darüber
informiert, das Ministerium werde bei den weiteren Beschaffungsvorgängen darauf achten,
dass die Testverfahren möglichst alters- und kindgerecht durchgeführt werden können und
dabei alternative Testverfahren für Grundschulen, Förderschulen und Schulen mit Primarstufe
geprüft werden. Wir sind weiterhin darum bemüht, Pooltests („Lolli-Tests“) an diesen Schulen
zeitnah einzuführen.

Ich möchte Sie vorsorglich darauf hinweisen, dass diese deutliche Verbesserung für die
Anwendbarkeit und Handhabung bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen allerdings
zwingend mit einem Unterrichtsmodell verknüpft werden muss, das einen täglichen Wechsel
von Präsenz- und Distanzunterricht nach dem Prinzip „Montag-Mittwoch-Freitag-Dienstag-
Donnerstag“ für jeweils die Hälfte der Klasse vorsieht. Ich bitte Sie daher schon jetzt darum,
sofern erforderlich eine Umstellung auf dieses Prinzip vorzubereiten und bis zum Beginn der 18.
Kalenderwoche vorzunehmen. Im Übrigen sind für die betroffenen Schulen in der kommenden
Woche erste Informationsveranstaltungen vorgesehen, zu denen eine gesonderte Einladung
erfolgt.
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